
1. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebu ng von Friedhofsgebühren 
der Gemeinde Georgenthal 

 
§ 1 

Änderung der Satzung über die Erhebung von Friedhof sgebühren der Gemeinde 
Georgenthal  

 
§ 10 – Laufende Friedhofsgebühren 
           erhält folgende Fassung: 
 

(1) Für die Unterhaltung der Friedhöfe und deren Anlagen einschließlich der 
Leichenhalle wird eine Gebühr je Grabstelle von 5,11 € pro Jahr erhoben. 

 
(2) Die Gebühr kann auf Antrag für mehrere Jahre in einer Summe in der jeweiligen 

Gültigen Höhe der Gebühr entrichtet werden. 
 

§ 2 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
 
 
Georgenthal, d. 19. August 2009  
 
 
Schneider 
Bürgermeister 
 


